
4. Kap. - Gerichtliches Verfuhren \

Staatsanwalt schriftlich oder mündlich den Antrag 
auf Verhandlung im beschleunigten Verfahren stel
len, wenn der Sachverhalt einfach ist, der Beschul
digte die Tat nicht bestreitet und die sofortige Ver
handlung möglich ist.
(2) Im beschleunigten Verfahren können die dem 
Gericht obliegenden Aufgaben durch den Richter 
wahrgenommen werden, wenn dies zur Gewährlei
stung der sofortigen Durchführung der Hauptver
handlung erforderlich ist.
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Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit
(1) Das Gericht kann im beschleunigten Verfahren 
auf Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, Haftstrafe, 
Verurteilung aüf Bewährung, Geldstrafe oder öf
fentlichen Tadel erkennen. Zusätzlich zur Haupt
strafe sind Geldstrafe, öffentliche Bekanntmachung 
der Verurteilung, Aufenthaltsbeschränkung, Er
laubnisentzug und Einziehung von Gegenständen 
zulässig. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
kann Ausweisung als Haupt- oder Zusatzstrafe aus
gesprochen werden.
(2) Gegenüber Jugendlichen darf nur auf Auferle
gung besonderer Pflichten durch das Gericht, öffent
lichen Tadel, Geldstrafe. Verurteilung auf Bewäh
rung, Jugendhaft oder Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr erkannt werden. Zusätzlich zur Hauptstrafe 
sind Geldstrafe, öffentliche Bekanntmachung der 
Verurteilung, Erlaubnisentzug und Einziehung von 
Gegenständen zulässig. Unter den gesetzlichen Vor
aussetzungen kann Ausweisung als Haupt- oder Zu
satzstrafe ausgesprochen werden.

Anmerkungen: 1. Zum Ausspruch von Wiederein
gliederungsmaßnahmen gern. 8847, 48 StGB im be
schleunigten Verfuhren vgl. den entspr. Standpunkt 
des Kollegiums für Strafrecht des' OG (OG-Inf. 
Nr. 5/1980 S. 22).
2. Gern. 87 Abs. 6 EGStGB/StPO (Reg.-Nr. 2.) 
kann im beschleunigten Verfahren vor den Militär
gerichten auch auf Strafarrest erkannt werden.
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Anklage und Anberaumung 
der Hauptverhandlung
(1) Stellt der Staatsanwalt den Antrag auf Einlei
tung des beschleunigten Verfahrens, wird ohne eine 
besondere Entscheidung über die Eröffnung des 
Hauptverfahrens die Hauptverhandlung sofort 
durchgäführt oder mit kürzester Frist anberaumt.
(2) Der Einreichung einer Anklageschrift bedarf es 
nicht. Wird eine Anklageschrift nicht eingereicht, 
wird die Anklage bei Beginn der Hauptverhandlung 
mündlich erhoben und ihr wesentlicher Inhalt in das 
Verhandlungsprotokoll aufgenommen.
(3) Der Ladung des Beschuldigten bedarf es nicht,

wenn er auf sie verzichtet hat oder dem Gericht vor
geführt wird: Mit der Ladung wird ihm mitgeteilt, 
was ihm zur Last gelegt wird. Die Ladungsfrist be
trägt 24 Stunden.
(4) Im übrigen gelten für das Verfahren die allge
meinen Bestimmungen.
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Ablehnung des beschleunigten Verfahrens
(1) Das Gericht kann von der Verhandlung im be
schleunigten Verfahren bis zur Verkündung des Ur
teils Abstand nehmen. Der Beschluß ist unanfecht
bar.
(2) In diesem Falle bedarf es der Einreichung einer 
neuen Anklageschrift.
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Stellung des Verteidigers
(1) Der Verteidiger kann die Akten spätestens von 
der Stellung des Antrages des Staatsanw alts auf Ver
handlung im beschleunigten Verfahren an einsehen.
(2) Spätestens von demselben Zeitpunkt an ist dem 
Verteidiger mit dem verhafteten Beschuldigten un
bedingter schriftlicher und mündlicher Verkehr ge
stattet.

Siebenter Abschnitt 
Hauptverhandlung gegen Flüchtige 
und Abwesende

8 262
Voraussetzungen
(1) Gegen einen flüchtigen Beschuldigten oder An
geklagten kann die Hauptverhandlung durchgeführt 
werden.
(2) Flüchtig im Sinne der Vorschriften dieses Ab
schnittes ist ein Beschuldigter oder Angeklagter, der 
sich dem Gerichtsverfahren dadurch entzieht, daß er 
sich außerhalb des Gebietes der Deutschen Demo
kratischen Republik aufhält oder sich verbirgt.
(3) Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden 
auch Anwendung auf die Bestrafung von Tätern, die 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit begangen haben und sich außerhalb 
der Deutschen Demokratischen Republik aufhaltcn.
(4) Für das Verfahren gelten die allgemeinen Vor
schriften, soweit ihrer Anwendung nicht die Abwe
senheit des Beschuldigten oder Angeklagten entge- 
gensteht oder in den folgenden Vorschriften etwas 
anderes bestimmt ist.
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Antrag des Staatsanwalts
Die Hauptverhandlung gegen Flüchtige findet nur 
auf entsprechenden Antrag des Staatsanwalts statt. 
Der Antrag kann auch nach Erhebung der Anklage 
gestellt werden.
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